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Private Veräußerungsgeschäfte sind durch den Veräußerer im Rahmen der 
Einkommensteuerveranlagung zu versteuern. Diese Geschäfte entstehen, 
wenn ein Objekt erst gekauft und vermietet wird und anschließend inner-
halb von zehn Jahren nach dem Anschaffungszeitpunkt wieder veräußert 
wird. 

Bei einem Verkauf des Objekts innerhalb von zehn Jahren nach Anschaffung entsteht 
allerdings keine Steuerpfl icht, wenn dieses im Zeitraum zwischen Anschaffung oder Fer-
tigstellung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken (1. Alternative) 
oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen 
Wohnzwecken (2. Alternative) genutzt wurde.

Ein Ehepaar erwarb ein bebautes Objekt und überließ dieses ihren drei Kindern, die 
dort während ihrer Studienzeit lebten. Nachdem die Kinder ihr Studium beendet hatten, 
wurde das Objekt wieder veräußert. Ein steuerpfl ichtiger Veräußerungsgewinn wurde 
nicht angegeben, da die Steuerpfl ichtigen der Auffassung waren, dass die Befreiungs-
vorschrift greifen würde. Eine Eigennutzung würde auch dann vorliegen, wenn ein Kind, 
für das der Steuerpfl ichtige einen Anspruch auf Kindergeld hat, in dem Objekt wohnt.

Der Bundesfi nanzhof (BFH) entschied jedoch, dass eine Wohnung, die der Steuerpfl ichti-
ge unentgeltlich an (leibliche) Kinder überlässt, die im maßgeblichen Zeitraum der zehn 
Jahre keinen Anspruch (mehr) auf Kindergeld haben, die Wohnung nicht zu „eigenen 
Wohnzwecken“ genutzt wird. Der Kindergeldanspruch lief in diesem Fall während des 
Studiums aus. Damit ist laut BFH eine Überlassung an Dritte gegeben, die steuerlich 
nicht begünstigt wird. Es ist damit von einer steuerpfl ichtigen Veräußerung auszugehen.
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Nach der Verabschiedung des Jahressteuergesetzes durch den Bundestag 
folgte die Zustimmung des Bundesrats am 16.12.2022. Nach der Verkün-
dung im Bundesgesetzblatt stehen die steuerlichen Änderungen für 2023 
und teilweise auch rückwirkend für 2022 fest. Von einigen geplanten Än-

derungen berichteten wir bereits im Oktober und Dezember. Aus diesem Grund werden 
nachfolgend nur die Änderungen aufgezeigt, die sich von den Entwürfen unterscheiden:

Gebäude-Abschreibung:
Steuerpfl ichtige hatten bislang die Möglichkeit eine verminderte Abschreibungsdauer 
für ihre Gebäude geltend zu machen, wenn sie eine kürzere Nutzungsdauer nachweisen 
konnten. Der erste Entwurf sah eine Streichung dieser Regelung vor, nun bleibt die Mög-
lichkeit aber doch wie bisher bestehen.

Die Erhöhung des linearen AfA-Satzes von 2 % auf 3 % sollte ursprünglich Gebäude be-
treffen, die nach dem 30.6.2023 fertig gestellt werden, gilt nun aber schon für Gebäude, 
deren Fertigstellung nach dem 1.1.2023 erfolgt.

Grundrentenzuschlag:
Rückwirkend zum 1.1.2021 wird derjenige Rentenbetrag steuerfrei gestellt, welcher 
aufgrund des Grundrentenzuschlags geleistet wird. Die betroffenen Steuerpfl ichtigen 
erhalten den Grundrentenzuschlag dadurch ungekürzt und haben somit mehr Geld für 
die Bestreitung ihres Lebensunterhalts zur Verfügung.

Werbungskosten-Pauschbetrag:
Der Werbungskosten- oder Arbeitnehmerpauschbetrag erhöht sich ab 2023 pro Veran-
lagungszeitraum auf 1.230 €.

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende:
Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird um 252 € auf insgesamt 4.260 € an-
gehoben.

Häusliches Arbeitszimmer:
Ist das Arbeitszimmer nicht der Mittelpunkt der gesamten berufl ichen Tätigkeit, wird der 
Höchstbetrag ab 2023 zu einem Pauschbetrag in Höhe von 1.260 € pro Veranlagungs-
jahr umgewandelt, der dem Steuerpfl ichtigen gewährt werden kann. Die tatsächlichen 
Kosten müssen dadurch nicht mehr nachgewiesen werden.

Homeoffi ce-Pauschale:
Die bisherige Regelung wird noch erweitert und es können ab 2023 je 6 € für bis zu 210 
Tage im Homeoffi ce steuermindernd angegeben werden, was zu einem Höchstbetrag 
von 1.260 € im Jahr führt. Der Betrag bleibt auch bei mehreren Arbeitsverhältnissen 
gleich. Ein separates Arbeitszimmer ist dafür nicht erforderlich.

Förderung von PV-Anlagen:
Um den Ausbau von PV-Anlagen weiter zu fördern, soll eine Ertragsteuerbefreiung für 
bestimmte PV-Anlagen gelten. Dazu gehören PV-Anlagen, wenn diese eine Leistung von 
max. 30 kW (Bruttonennleistung laut Marktstammdatenregister) bei Einfamilienhäusern 
und Gewerbeimmobilien bzw. 15 kW je Wohn- und Gewerbeeinheit bei übrigen Gebäu-
den haben. Entgegen des ursprünglichen Entwurfs müssen diese nicht mehr überwie-
gend zu Wohnzwecken genutzt werden. Diese Regelung gilt bereits rückwirkend zum 
1.1.2022.

Noch immer haben Unternehmen mit den Folgen der Corona-Pandemie zu 
kämpfen. Zur Entlastung der betroffenen Unternehmen hat nun das Bun-
desamt für Justiz (BfJ) Erleichterungen im Bereich der Offen- und Hinterle-
gungspfl ichten beschlossen.

Die Erleichterung betrifft die Unternehmen, deren gesetzliche Frist zur Offenlegung von 
Rechnungsunterlagen für das Geschäftsjahr mit dem Bilanzstichtag 31. 12.2021 ein Jahr 
später am 31. 12.2022 endet. Vor dem 11.4.2023 wird das BfJ keine Ordnungsgeldver-
fahren gegen diese einleiten.
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Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Unternehmer dadurch nicht von der Verpfl ich-
tung zur Offenlegung ihrer Jahresabschlüsse freigestellt sind. Auch eine automatische 
Fristverlängerung liegt damit nicht vor. Bei der Maßnahme geht es allein um eine Er-
leichterung für die Unternehmen. Weitere Maßnahmen sind zurzeit nicht in Planung. 
Auch die Einleitung neuer Vollstreckungsmaßnahmen wird unverändert aufgenommen.

Der Gesetzgeber hat geregelt, dass in dem Fall, wenn die erstatteten Auf-
wendungen die geleisteten Aufwendungen bei den Sonderausgaben über-
steigen und dadurch ein Erstattungsüberhang entsteht, der Erstattungs-
überhang mit anderen im Rahmen der jeweiligen Nummer anzusetzenden 

Aufwendungen zu verrechnen ist. Ein dann noch verbleibender Erstattungsüberhang ist 
dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzuzurechnen.

In Anlehnung an diese Vorschrift hat der Bundesfi nanzhof (BFH) ein entschiedenes Ur-
teil veröffentlicht. Ein Steuerpfl ichtiger erwartete für 2009 einmalig hohe Einkünfte. 
Allerdings blieben die erwarteten Einkünfte aus. Die geleistete Kirchensteuervoraus-
zahlung wirkte sich deswegen bei den Sonderausgaben nicht steuermindernd aus. Dies 
stand in 2012 endgültig fest und hatte zur Folge, dass in 2012 eine hohe Kirchen-
steuererstattung für den Veranlagungszeitraum 2009 und keine Kirchensteuerzahlung 
erfolgte. In dem Einkommensteuerbescheid 2012 wurde die Kirchensteuererstattung als 
Erstattungsüberhang dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzugerechnet.

Der BFH führte dazu aus, dass ein Erstattungsüberhang lediglich ein „Übersteigen“ der 
erstatteten Aufwendungen über die im Erstattungsjahr geleisteten Aufwendungen er-
fordert, die auch 0 € betragen können. Ein Kirchensteuer-Erstattungsüberhang liegt 
damit auch dann vor, wenn der Steuerpfl ichtige im Veranlagungszeitraum der Kirchen-
steuererstattung keine Kirchensteuer gezahlt hat. 

Die Hinzurechnung fi ndet auch dann statt, wenn sich die erstattete Zahlung im Zah-
lungsjahr nicht steuermindernd ausgewirkt hat.

Mit dem Jahr 2023 wurde die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung (eAU) verpfl ichtend eingeführt und betrifft damit sämtliche Arbeitge-
ber und -nehmer. Die Arbeitnehmer müssen nun keinen Papierbescheinigung 
für ihre Arbeitsunfähigkeit vorlegen, sondern der Arbeitgeber ist verpfl ich-

tet, die Daten für den jeweiligen Arbeitnehmer bei der entsprechenden Krankenkasse 
abzurufen. Für den Arbeitnehmer besteht aber weiterhin die Pfl icht sich unverzüglich 
bei dem Arbeitgeber krank zu melden.

Für die Teilnahme muss der Arbeitgeber „Datenaustausch eAU“ einsetzen. Der Abruf 
erfolgt durch ein systemgeprüftes Programm (z. B. das verwendete Entgeltabrechnungs-
programm) oder eine Ausfüllhilfe.

Bei geringfügig Beschäftigten werden die Daten von der jeweiligen Krankenkasse an 
die Knappschaft-Bahn-See (Minijobzentrale) übermittelt. Sollte ein Arbeitgeber einen 
Antrag auf Erstattung von Entgeltfortzahlungen stellen, so kann die Knappschaft die 
Daten anfordern.

Bereits seit dem 1.7.2016 betrug der geltende Basiszinssatz in Deutschland 
-0,88 %. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung wurde der 
Basiszinssatz zum Jahreswechsel angepasst. Die Deutsche Bundesbank ist 
dazu verpfl ichtet, den aktuellen Stand im Bundesanzeiger zu veröffentli-
chen. Zum 1.1.2023 wurde des Basiszinssatz nun auf 1,62 % erhöht.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Pro-
zentpunkte, um welche seine Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszins-
satzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Haupt-
refi nanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des 
betreffenden Halbjahres.
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli.-Zuschlag (mtl.) 

10.2.2023

Gewerbesteuer, Grundsteuer 15.2.2023

Sozialversicherungsbeiträge 24.2.2023

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2023 = 1,62 %; 1.7.2016 - 31.12.2022 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 % 
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2015 = 100 

2022: November = 121,6; Oktober = 122,2; September = 121,1; August = 118,8; Juli = 118,4;   
          Juni = 117,4;  Mai = 117,3; April = 116,2; März = 115,3; Februar = 112,5; Januar = 111,5
2021: Dezember = 111,1
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Der Bundesfi nanzhof erließ am 31.8.2022 ein Urteil, in dem er Stellung zu 
dem maßgeblichen Zeitpunkt des Rentenbeginns bezieht. Der Rentenbeginn 
entscheidet über die anzuwendende Höhe des Besteuerungsanteils. 

Als maßgebliches Jahr des Rentenbeginns gilt grundsätzlich das Jahr; in dem der Ren-
tenanspruch entstanden ist, also seine Voraussetzungen erfüllt sind. Wird der Beginn 
des Renteneintritts auf Antrag des Rentenberechtigten zur Erlangung eines höheren 
Rentenanspruchs über das Erreichen der Regelaltersgrenze hinaus aufgeschoben, ist der 
Zeitpunkt maßgeblich, den der Rentenberechtigte in Übereinstimmung mit den entspre-
chenden Rechtsgrundlagen des für ihn geltenden Versorgungssystems als Beginn seiner 
aufgeschobenen Altersrente bestimmt.

Der erstmals für das Jahr, das dem Jahr des entsprechende Rentenbeginns folgt, zu 
ermittelnde steuerfreie Teilbetrag der Rente hat für Folgejahre keine Bindungswirkung. 
Ein eventueller Fehler, der dem Finanzamt in einem bestandskräftig veranlagten Vorjahr 
bei der Ermittlung des steuerfreien Rententeilbetrags unterlaufen ist, ist daher nicht in 
die Folgejahre zu übernehmen.

Der Bundesfi nanzhof (BFH) veröffentlichte kürzlich eine Entscheidung über 
die korrekte Bewertung der Einlage einer GmbH-Beteiligung bei Ausschüt-
tung aus dem steuerlichen Einlagekonto. In dem Urteil nahm der BFH zu 
mehreren Aspekten Stellung.

Zum einen ist die Einlage eines Anteils an einer Kapitalgesellschaft mit den Anschaf-
fungskosten zu bewerten, wenn der Steuerpfl ichtige an der Gesellschaft im Zeitpunkt 
der Einlage wesentlich i. S. von § 17 EStG beteiligt ist. Damit bestätigt der BFH bisherige 
Urteile zu der Thematik.

Zum anderen ist bei der Bewertung auch der Wertzuwachs zu erfassen, der sich im 
Privatvermögen zu einer Zeit gebildet hat, als der Anteilsinhaber noch nicht wesent-
lich beteiligt war. Die Ausschüttungen einer Kapitalgesellschaft aus dem steuerlichen 
Einlagekonto sind bei dem gewerblich tätigen Gesellschafter im Rahmen des Betriebs-
vermögensvergleichs erfolgswirksam zu erfassen, soweit sie die Anschaffungskosten der 
Beteiligung übersteigen.

Vereins-Mitgliedsbeiträge: Der Bundesfi nanzhof hat die Abzugsfähigkeit 
von Mitgliedsbeiträgen durch ein Urteil weiter eingegrenzt. So können Mit-
gliedsbeiträge an Vereine, die in erster Linie der Freizeitgestaltung dienen, 
nicht steuermindernd abgezogen werden.
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